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501 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXIII. GP 

 

Bericht 
des Ausschusses für Wirtschaft und Industrie 

über die Regierungsvorlage (443 der Beilagen): Übereinkommen über die Beteiligung der 
Republik Bulgarien und Rumäniens am Europäischen Wirtschaftsraum samt Anhängen, 
Schlussakte und Erklärungen 

Die Akte über die Bedingungen des Beitritts der Republik Bulgarien und Rumäniens und die Anpassun-
gen der Verträge, auf denen die Europäische Union beruht (Bestandteil des Vertrags über den Beitritt der 
Republik Bulgarien und Rumäniens zur Europäischen Union, BGBl. III Nr. 185/2006), bestimmt in Art. 6 
Abs. 6: „Bulgarien und Rumänien verpflichten sich, nach Maßgabe dieser Akte dem Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum gemäß Artikel 128 jenes Abkommens beizutreten.“ Dieser sieht wieder 
vor, dass der EU beitretende Staaten beantragen, Vertragspartei des EWR-Abkommens (BGBl. Nr. 
909/1993 idgF) werden. Im vorliegenden Übereinkommen über die Beteiligung Bulgariens und Rumä-
niens am Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Erweiterungsübereinkommen) ist festgelegt, welche 
Änderungen im Zusammenhang mit der EWR-Erweiterung an dem EWR-Abkommen vorgenommen 
werden. Der Großteil der Änderungen stammt aus dem Beitrittsvertrag. Die Regelungen für die Anwen-
dung des gemeinschaftlichen Besitzstands durch die Beitrittsländer nach dem Beitritt zur EU, z.B. die in 
den EU-Erweiterungsverhandlungen vereinbarten technischen Anpassungen und Übergangszeiten, wer-
den aus der Beitrittsakte in das EWR-Abkommen übernommen. 
 
Der gegenständliche Staatsvertrag hat gesetzändernden bzw. gesetzesergänzenden Charakter und bedarf 
daher gemäß Art. 50 Abs. 1 Z. 1 B-VG der Genehmigung durch den Nationalrat. Er enthält keine verfas-
sungsändernden oder verfassungsergänzenden Bestimmungen. Der Staatsvertrag hat nicht politischen 
Charakter und ist der unmittelbaren Anwendung im innerstaatlichen Rechtsbereich zugänglich, sodass 
eine Erlassung von Gesetzen gemäß Art. 50 Abs. 2 Z. 3 B-VG nicht erforderlich ist. 
 
Eine Zustimmung des Bundesrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z. 2 B-VG ist nicht erforderlich, da keine Ange-
legenheiten, die den selbständigen Wirkungsbereich der Länder betreffen, geregelt werden. 
 
Der Staatsvertrag ist in Deutsch, Bulgarisch, Dänisch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Grie-
chisch, Isländisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Maltesisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, 
Portugiesisch, Rumänisch, Schwedisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch und Ungarisch 
abgefasst, wobei jeder Text gleichermaßen authentisch ist. 
 
Hinsichtlich der Kundmachung des Staatsvertrages hat die Bundesregierung dem Nationalrat vorgeschla-
gen, gemäß Art. 49 Abs. 2 B-VG zu beschließen, dass die bulgarische, dänische, englische, estnische, 
finnische, französische, griechische, isländische, italienische, lettische, litauische, maltesische, niederlän-
dische, norwegische, polnische, portugiesische, rumänische, schwedische, slowakische, slowenische, 
spanische, tschechische und ungarische Sprachfassungen dadurch kundzumachen sind, dass sie zur öf-
fentlichen Einsichtnahme im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten 
aufliegen. 
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Der Ausschuss für Wirtschaft und Industrie hat den gegenständlichen Staatsvertrag in seiner Sitzung am 
1. April 2008 in Verhandlung genommen. An der Debatte beteiligten sich im Anschluss an die Ausfüh-
rungen des Berichterstatters Abgeordnetem Christian Hursky die Abgeordneten Mag. Werner Kogler, 
Veit Schalle und Wolfgang Zanger sowie die Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und 
Arbeit Christine Marek. 
 
Bei der Abstimmung wurde mit Stimmenmehrheit beschlossen, dem Hohen Haus die Genehmigung des 
Abschlusses dieses Staatsvertrages zu empfehlen. 
 
Der Ausschuss für Wirtschaft und Industrie vertritt weiters mit Stimmenmehrheit die Auffassung, dass 
die Bestimmungen des Staatsvertrages zur unmittelbaren Anwendung im innerstaatlichen Bereich ausrei-
chend determiniert sind, sodass sich eine Beschlussfassung des Nationalrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z. 3 
B-VG zur Erfüllung des Staatsvertrages erübrigt. 
 
Ebenso wurde mit Stimmenmehrheit beschlossen, dass die bulgarische, dänische, englische, estnische, 
finnische, französische, griechische, isländische, italienische, lettische, litauische, maltesische, niederlän-
dische, norwegische, polnische, portugiesische, rumänische, schwedische, slowakische, slowenische, 
spanische, tschechische und ungarische Sprachfassungen dieses Staatsvertrages gemäß Art. 49 Abs. 2 B-
VG dadurch kundzumachen sind, dass sie zur öffentlichen Einsichtnahme im Bundesministerium für 
europäische und internationale Angelegenheiten aufliegen. 
 
Als Berichterstatter für das Plenum wurde Abgeordneter Christian Hursky gewählt. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Ausschuss für Wirtschaft und Industrie somit den Antrag, der 
Nationalrat wolle beschließen: 
1. Der Abschluss des Staatsvertrages: Übereinkommen über die Beteiligung der Republik Bulgarien 

und Rumäniens am Europäischen Wirtschaftsraum samt Anhängen, Schlussakte und Erklärun-
gen(443 der Beilagen) wird genehmigt. 

2. Die bulgarische, dänische, englische, estnische, finnische, französische, griechische, isländische, 
italienische, lettische, litauische, maltesische, niederländische, norwegische, polnische, portugiesi-
sche, rumänische, schwedische, slowakische, slowenische, spanische, tschechische und ungarische 
Sprachfassung dieses Staatsvertrages sind – gemäß Art. 49 Abs. 2 B-VG dadurch kundzumachen, 
dass sie zur öffentlichen Einsichtnahme im Bundesministerium für europäische und internationale 
Angelegenheiten aufliegen. 

Wien, 2008 04 01 

 Christian Hursky Peter Marizzi 
 Berichterstatter Obmannstellvertreter 


